
Wettbewerbsordnung für den 
Breitensport (WBO) 2013

Teil I – Regelwerk
Änderungen/Ergänzungen 

Punkt 9, 10.1, 11.2, 11.4, 13.1, 14.2, 14.10

9. Richter/Richter Breitensport/Prüfer Breitensport
 Richter/Richter Breitensport/Prüfer Breitensport werden vom Veran-

stalter aus der jeweils aktuellen Liste einer LK/eines Anschlussverbandes  
ausgewählt oder von der LK/einem Anschlussverband vorgegeben.

9.1 Anzahl Richter oder Prüfer Breitensport je WB
 Jeder WB muss von mindestens einem Richter bzw. einem 

Richter Breitensport bzw. einem Prüfer Breitensport bewertet 
werden.

9.2 Einsatzbereich Richter/Richter Breitensport/Prüfer Breiten-
sport
9.2.1 Richter werden entsprechend ihrer Qualifikation bei jedem 

Richtverfahren eingesetzt.
9.2.2 Prüfer Breitensport werden eingesetzt: 

9.2.2.1 zusammen mit einem Richter/Richter Breiten-
sport: bei jedem Richtverfahren.

9.2.2.2 alleine oder mit einem zweiten Prüfer Breiten-
sport in WB mit beobachtendem Richtverfahren.

9.2.2.3 alleine oder mit einem zweiten Prüfer Breiten-
sport im beurteilendem Richtverfahren in WB des 
Teils II 1 („Wettbewerbe im Umgang mit dem 
Pferd“) und Teil II 2.1 („Geschicklichkeits-WB“) 
sowie Teil II 4.1 („Einsteiger- und Geschicklich-
keits-Fahr-Wettbewerbe“).

10. Bewertung/Kommentierung
10.1 Bewertung 
 Die Bewertung der WB ist Aufgabe der Richter/Richter Breiten-

sport/Prüfer Breitensport. Grundlage der Bewertung sind die 
aktuellen Richtlinien für Reiten und Fahren (FN), Band 1 bis 6, für 
die Bewertung der WB der Anschlussverbände die Richtlinien/ 
Regelungen des jeweiligen Verbandes

Gültig ab 1. Januar 2014



11. Ergebnisse
11.2 Anerkennung des Ergebnisses
 Das Richter-/Richter Breitensport-/Prüferurteil ist nicht anfechtbar.

11.4 Korrekturen
 Ein vom Richter/Richter Breitensport/Prüfer Breitensport, Ver-

anstalter oder Veranstaltungshelfer zu vertretendes falsches Er-
gebnis kann vom betroffenen Teilnehmer bis zu ½ Stunde nach 
Ende des WB bei dem für den WB zuständigen Richter/Richter 
Brei tensport/Prüfer Breitensport beanstandet werden. Es wird 
überprüft, ggf. korrigiert und ggf. die Platzierungsliste geändert. 
Die Änderung wird der Meldestelle mitgeteilt und veröffentlicht.

13. Allgemeine Ausschlussgründe
13.1 Rüge, Ausschluss
 LK-Beauftragten, Richtern/Richtern Breitensport/Prüfern Brei-

tensport ist es vorbehalten Teilnehmern eine Rüge zu erteilen 
oder direkt vom WB auszuschließen, wenn die körperlichen Vor-
aussetzungen oder das Verhalten des Teilnehmers/des Pferdes in 
jeglicher Hinsicht eine Teilnahme nicht erlauben.

14. Durchführung Breitensportlicher Veranstaltungen, Wettbewerbe
14.2 Anzahl Richter/Richter Breitensport/Prüfer Breitensport
 Entsprechend des Umfanges der BV, Art und Anzahl der WB ist 

für eine entsprechende Anzahl Richter/Richter Breitensport/
Prüfer Breitensport zu sorgen. 

14.10 Medikations-, Pferde- und Fitnesskontrollen und Verfas-
sungsprüfungen

 Richter/Richter Breitensport/Prüfer Breitensport können je-
derzeit nach Vorgabe des LV/der LK Medikations-, Pferde- und 
Fitnesskontrollen und Verfassungsprüfungen anordnen bzw. 
durchführen (siehe hierzu u.a. Durchführungsbestimmungen 
WBO, Seite 365).

Änderung/Ergänzung = fett gedruckt



Teil II – Wettbewerbe
Änderungen/Ergänzungen

WBO, Vorspann (Seite 10)
Abkürzungen/Zeichenerklärung
Lkl. 0  =  WBO-Teilnehmer ohne Jahresturnier- 
  lizenz der FN und Teilnehmer, die den  
  Schnupperausweis für die Teilnahme an  
  LP Kl. E/LPO beantragt haben.
Richter/Richter Breitensport/ =  FN-Richter, FN-Richter Breitensport,  
Prüfer Breitensport  FN-Prüfer Breitensport, Richter/Prüfer 
  der Anschlussverbände, die auf den  
  aktuellen Listen der LV/der LK und der  
  FN-Anschlussverbände geführt werden

WBO, Wettbewerbs-Ergänzungen/-Änderungen:
APO 2014: 
Die in der WBO in einigen WB aufgeführten Reit-, Longier- und Fahrab- 
zeichen Kl. IV sind umbenannt in:
•	 Alt:	Deutsches	Reitabzeichen	Kl.	IV	 DRA	IV	=		 neu	RA	5
•	 Alt:	Deutsches	Longierabzeichen	Kl.	IV	 DLA	IV	=		 neu	LA	5
•	 Alt:	Deutsches	Fahrabzeichen	Kl.	IV		 DFA	IV	=		 neu	FA	5

WBO, Teil II – 2.2 Dressur-WB
– Dressur-WB können mit weiteren, zz. in der WBO nicht gedruckten 

Aufgaben (E2, E4, E6/1, E6/2, E7/1, E7/2, E8) ausgeschrieben werden. 
Sie sind für den Teilnehmer und den Veranstalter unter www.fnverlag.
de/Downloads/Kostenlose Downloads/WBO-Änderungen/Ergänzungen, 
gültig ab 1. Januar 2014 erhältlich.

– WB 241–257:  Mindestalter des Pferde statt bisher „5-jährig ...“ 
  geändert in „4-jährig und älter“
– WB 241–265: einfügen „Drittes Verreiten, Sturz, Verlassen des  

 Vierecks mit 4 Hufen führen zum Ausschluss“
– WB 243:  „Beinschutz“ streichen

WBO, Teil II – 2.2 Spring-WB
– WB 261:  vereinfachter Parcoursvorschlag „Springreiter-WB“ ohne 
  Kombination, siehe www.fnverlag.de/Downloads/ 

 Kostenlose Downloads/WBO-Änderungen/Ergänzungen,  
 gültig ab 1. Januar 2014

– WB 265:  Zusätzliche Bestimmung „je Pferd 2 TN“ erlaubt

Gültig ab 1. Januar 2014



WBO, Teil II – 2.2 Gelände-WB
– WB 281:  „Dritter Ungehorsam, oder Sturz führt zum Ausschluss“
– WB 282:  einfügen „Drittes Verreiten innerhalb der Gruppe,  

 Sturz führen zum Ausschluss“
– WB 284:  einfügen „Dritter Ungehorsam, Sturz führen zum  

 Ausschluss“
– WB 285:  einfügen „Sturz führt zum Ausschluss“
– WB 286:  „Der Reiter scheidet aus, wenn er ein Hindernis in der  

 falschen Richtung reitet/springt, das Signal nicht  
 abwartet, wenn er ein Hindernis auslässt, ohne den  
 Versuch unternommen zu haben, es anzureiten, bei  
 Sturz.“ 

WBO, Teil II – 4 Gefahrene Wettbewerbe

Der Teil II 4 ist vollständig überarbeitet und um weitere WB, Musterauf-
gaben und Musterparcours ergänzt worden. 
Neu aufgenommen: WB die inhaltlich den Anforderungen der Klasse E/
LPO entsprechen. Neue Unterteilung in 4.1, 4.2. Der neue Teil II 4 ist als 
Download unter www.fnverlag.de/Downloads/Kostenlose Downloads/
WBO-Änderungen/Ergänzungen, gültig ab 1. Januar 2014 erhältlich.

WBO, Teil II – 5 Wettbewerbe für Teams und Mannschaften
„WB 415 Fahrquadrille“ gestrichen

WBO, Teil II – 7 Kombinierte Wettbewerbe
Wettbewerb im Orientierungsfahren 
TREC – für Ein- und Mehrspänner
WB 703:  unter „Zusätzliche Bestimmungen“ ändern in 
 „Mindestalter des Fahrers/Beifahrers: Ist der Fahrer  
 unter 14 Jahre alt, muss ein Beifahrer mindestens  
 18 Jahre alt und mindestens im Besitz des FA 5 sein.  
 Es ist sicherzustellen, dass der Beifahrer aus Sicher- 
 heitsgründen jederzeit Zugriff auf die Leinen hat.“

Hinweis:
Die gesamten Austauschseiten (40 Blätter = 80 Seiten) sind in gedruckter 
Form zum einfachen Einheften in die WBO beim FNverlag zum Selbst-
kostenpreis von 7,90 € erhältlich!
FNverlag, Postfach 11 03 63, 48205 Warendorf 
Tel.: 02581 6362-154/-254, Fax: 02581 6362-212

Änderung/Ergänzung = fett gedruckt


